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von OLIVER ( Versetzungsportal NRWs )

Zitat

Grundvoraussetzung für eine Versetzung ist immer die Freigabe der abgebenden
oberen Schulaufsichtsbehörde zur Versetzung. Innerhalb der ersten drei Jahre nach der
Neueinstellung werden Versetzungen nur in Ausnahmefällen erfolgen, damit eine
Kontinuität bei der Unterrichtsversorgung gewahrt werden kann.

Bei der Einstellung ist es so, daß du mindestens 3 Jahre an der Schule bleiben mußt. Allerdings,
nachdem du mit der OBAS fertig bist ( 2 Jahre), mußt du deine Probezeit beenden (darauf 3
Jahre ), und in dem Sinne bist du an der Schule gebunden, bis diese fertig ist. Sprich 5 Jahre 
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